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Jugendmusikschule Leonberg
Redaktionelle Anderung der Gebuhrensatzung ab 01.01.2019

Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

Dem Gemeinderat wird empfohlen, die redaktionelle Anderung der Geblihrensatzung in der
vorliegenden Form zu beschlieRRen.

Anderung der bestehenden Gebiihrensatzung der Jugendmusikschule Leonberg
(redaktionell)

Eine Gebuhrenerhdhung ist nicht vorgesehen, da die Jugendmusikschule Leonberg im
direkten Marktvergleich mit anderen Musikschulen derzeit im oberen Preisniveau liegt.

Es erfolgt lediglich eine redaktionelle Anderung der Gebiihrensatzung. Diese betrifft folgende
Punkte:

- § 2 Abs. 3 Nr. 1.1: Die Unterrichtszeit der Rhythmikgruppen verkiirzt sich bereits bei
weniger als 10 Schilerinnen und Schuler um 15 Minuten. Derzeit sind in der
Gebuhrensatzung 6 Schulerinnen und Schiler aufgefihrt. Da der
Kostendeckungsgrad hier allerdings sehr gering ist, ist die neue Regelung notwendig.

- § 2 Abs. 3 Nr. 2: Aus gegebenem Anlass wurde eine neue Gebuhr in die
Geblhrensatzung aufgenommen. Es handelt sich um die Gebuhr ,Gruppenunterricht
5 bis 6-er Gruppe (45 Minuten)®. Die Schilergebihr ist wie folgt: Leonberger-Gebdihr:
29,50 EUR, Grundgebdihr: 36,80 EUR.

- §2Abs. 3Nr. 4.1: Aus gegebenem Anlass wurde eine neue Gebdhr in die
Geblhrensatzung aufgenommen. Es handelt sich um die Gebuihr ,Gruppenunterricht
5 bis 6-er Gruppe (45 Minuten)®. Die Erwachsenengebuhr betragt 39,50 EUR.

- § 2 Abs. 3 Nr. 4.4: (Erganzung): Klassenunterricht fir Erwachsene (Elternfloten,
Jazzband, Percussion, etc.) Grundgebuhr: 28,50 EUR.
Dafiir wurde § 2 Abs. 3 Nr. 1.3 Elternfléten entfernt. Grund hierfir ist, dass es bei den
Unterrichtsangeboten fir Erwachsene lediglich eine Grundgebihr gibt. Beim
Elternfléten jedoch wurde abweichend eine Leonberger-Gebuhr sowie eine
Grundgebuhr verabschiedet, weswegen diese nun geandert wird.
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§ 2 Abs. 3 Nr. 6: Korrepetition Jugend musiziert: Bisher wurde keine Gebuhr fur die
Teilnehmer bei Jugend musiziert flr die Korrepetition erhoben. Aufgrund der
Kostensteigerung der Korrepetition bei Jugend musiziert wurden nun folgende
Geblhren eingeflihrt, die einen Teil der Kosten, die unter anderem die Korrepetition
sowie die Reisekosten der jeweiligen Lehrkraft betreffen, decken sollen:

o Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe I-11: 50,00 EUR

o Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe Ill: 80,00 EUR

o Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe IV-VI: 100,00 EUR

o Bundeswettbewerb: 150,00 EUR

§ 2 Abs. 3 Nr. 8: Instrumentalklassen-Unterricht: Beim Unterricht fur die
Instrumentalklassen sind lediglich folgende Kooperationspartner aufgeftihrt: Albert-
Schweitzer Gymnasium, Johannes-Kepler-Gymnasium.

Die August-Lammle-Schule war bis dato nicht aufgefihrt, weswegen diese nun in der
Gebuhrensatzung erganzt wird.

§ 2 Abs. 3 Nr. 11: Die seit langerer Zeit in Erprobung befindliche Unterrichtsgebihr
fur Ensembles fiir Erwachsene hat sich bewahrt und wurde nun mit 10,00 EUR in der
Gebuhrensatzung erganzt. Sollten die Erwachsene einen zeitgleichen
Hauptfachunterricht belegen, wird das Ensemble kostenfrei angeboten.

§ 2 Abs. 3 Nr. 12: Da die Vorlage eines Nachweises ab Volljahrigkeit fur die
Schilergebuhr irrefiihrend in der Gebuhrensatzung aufgefihrt war, wurde die
Begriindung nun geéandert.

§ 3 Abs. 2 Nr. 3: (Ergénzung): In der Jugendmusikschule Leonberg ist es ofters
vorgekommen, dass Schillerinnen und Schiler einen Auslandsaufenthalt von
wenigen Wochen absolvieren. Eine Klindigung erfolgt in den wenigsten Fallen,
weswegen nun folgende Erganzung in der Gebuhrensatzung aufgenommen wurde:

Bei einem Auslandsaufenthaltes eines/ einer Schulers/ Schulerin von mind. 4 Wo-
chen werden die Unterrichtsstunden der Abwesenheit des jeweiligen Schilers nach
fristgerechter Mitteilung vor dem Auslandsaufenthalt durch die jeweilige Lehrkraft vor
oder nachgeholt. Sollte es nicht méglich sein, den kompletten Unterricht vor- oder
nachzuholen, erfolgt eine separate Gutschrift der nicht gegebenen Unterrichtsstun-
den. Ferien und Feiertage sind hiervon ausgenommen. Eine Gutschrift kann jedoch
nicht erfolgen, wenn die von der Lehrkraft angebotenen Vor- bzw. Nachholstunden
von dem jeweiligen Schiler nicht wahrgenommen werden kénnen.

Falls der Auslandsaufenthalt nicht fristgerecht mitgeteilt wurde, besteht kein Anspruch
auf das Vor- bzw. Nachholen des Unterrichts. Eine Gutschrift von der Unterrichtsstun-
de kann dann ab der vierten ausgefallenen Stunde erfolgen.

Um eine fristgerechte Mitteilung einzuhalten, muss das Sekretariat der Jugendmusik-
schule Leonberg mind. 3 Monate vor dem Auslandsaufenthalt schriftlich informiert
werden.

§ 5 Abs. 4: Es wurde folgender Text aus der Geblhrensatzung entfernt: ,Sofern vom
Abbuchungsverfahren kein Gebrauch gemacht wird, kann die Stadtkasse fur jede
Rate eine Gebihr von 1,00 EUR erheben®.

Begriindung: Aufgrund der unterschiedlichen Erfassung von SEPA-
Lastschriftmandaten liegt der Jugendmusikschule Leonberg nur ein Teil der
Lastschriftmandate vor. Diese Daten fuhrt die Stadtkasse, weswegen hier eine
zusatzliche Rate von 1,00 EUR nicht umsetzbar ist.
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LEONTIBERG

GeblUhrensatzung
der Jugendmusikschule Leonberg

vom 18. Dezember 2018
(gultig ab 01.01.2019)




Geblhrensatzung
der Jugendmusikschule Leonberg

Aufgrund von 8 4 der Gemeindeordnung fiur Baden-Wurttemberg in der Fassung vom 24.07.2000
(GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBI. S.
185) und 88 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wirttemberg vom
17.03.2005 (GBI. S. 206), zuletzt geéandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBI. S.
185) hat der Gemeinderat am 18.12.2018 folgende Gebiihrensatzung fiir die Jugendmusikschule
Leonberg beschlossen:

§1
Erhebungsgrundsatz

Fir die Teilnahme am Unterricht der Jugendmusikschule wird von der Stadt Leonberg eine Unter-
richtsgebihr erhoben.
§2
Unterrichtsgebihren

(1) Schuler/-innen aus Leonberg erhalten eine Ermafigung auf die festgesetzten Grundgebihren.

(2) Die Aufnahmegebuhr betragt einmalig 12,75 EUR. Nach Unterrichtsunterbrechung von mehr
als 2 Jahren ist erneut eine Aufnahmegebdhr zu zahlen.

(3) Die Unterrichtsgebuhr betragt monatlich bei je einer Unterrichtsstunde in der Woche:

Art des Unterrichts Grundgebihr Leonberger Schiiler/-in
ErmaRigung  Gebuhr
EUR EUR EUR

1. Klassenunterricht (Gebuhr pro Schiler/-in)

1.1. Rhythmisch-musikalische Grundausbildung /
Eltern-Kind-Gruppen / Elementare Spielkreise
(60 Minuten), davon 50 Minuten reine Unter-
richtszeit, bei Vorschulkindern 45 Minuten 30,00 3,50 26,50

(Wenn weniger als 10 Schiler/-innen in einer Gruppe sind, kann die Unterrichtszeit verklrzt werden.)

1.2. Instrumentenkarussell 47,30 7,50 39,80

1.3. Musiklehre und Hérerziehung (60 Minuten) 35,00 4,00 31,00

(Wenn weniger als 6 Schuler/-innen in einer Gruppe sind, kann die Unterrichtszeit verkirzt werden.)
Fur Schiler in der Begabtenklasse entfallt diese Gebdihr.




Art des Unterrichts Grundgebiihr  Leonberger Schuler/-in

ErmaRigung  Gebihr

EUR EUR EUR

2. Gruppenunterricht (Gebuhr pro Schuler/-in)

2-er Gruppe (30 Minuten) 50,80 7,80 43,00
2-er Gruppe (45 Minuten) 68,40 7,90 60,50
3-er Gruppe (45 Minuten) 50,80 7,80 43,00
3-er Gruppe (60 Minuten) 67,80 8,30 59,50
4-er Gruppe (45 Minuten) 43,80 7,30 36,50
4-er Gruppe (60 Minuten) 50,80 7,80 43,00
5 bis 6-er Gruppe (45 Minuten) 36,80 7,30 29,50
5 bis 6-er Gruppe (60 Minuten) 43,80 7,30 36,50

Wenn ein/e Schiler/-in nicht in einer Gruppe unterzubringen ist und nur einzeln unterrichtet werden
kann, wird die Unterrichtszeit auf 15 Minuten gekdrzt. Es wird hier die Gebuhr der 2er Gruppe (30 Minu-
ten) berechnet. Die Gruppeneinteilungen werden aufgrund musikpadagogischer Uberlegungen und aus-
schlielich auf Anweisung der Schulleitung bzw. Fachbereichsleitung vorgenommen. Die Unterrichtsform
4-er Gruppe 45 Minuten ist als Ausnahme zu betrachten und nur in Absprache mit Schul- und Fachbe-

reichsleitung maoglich.

3. Einzelunterricht

30 Minuten 82,30 12,30 70,00
45 Minuten 129,70 18,70 111,00
60 Minuten 173,93 17,70 156,23
45 Minuten (Forderstunde) 118,50 16,70 101,80
60 Minuten (Férderstunde) 158,50 23,00 135,50

Forderstunden werden im Rahmen der Mdglichkeiten und nur auf Vorschlag und Veranlassung von
Fachbereichsleitung und Schulleitung vergeben. Sie kénnen befristet werden. Ein Anspruch auf eine
Forderstunde besteht nicht.

4. Erwachsene

4.1. Gruppenunterricht (Gebuhr pro Schiiler/-in)

2-er Gruppe (30 Minuten) 60,50
2-er Gruppe (45 Minuten) 85,00
3-er Gruppe (45 Minuten) 60,50
3-er Gruppe (60 Minuten) 84,70
4-er Gruppe (45 Minuten) 50,00
4-er Gruppe (60 Minuten) 60,50
5 bis 6-er Gruppe (45 Minuten) 39,50
5 bis 6-er Gruppe (60 Minuten) 50,00
4.2. Einzelunterricht

30 Minuten 100,60
45 Minuten 148,50
60 Minuten 198,00



Art des Unterrichts Grundgebiihr  Leonberger Schuler/-in
ErmaRigung  Gebihr

EUR EUR EUR
4.3. Rockband-Unterricht (Gebihr pro Schiiler/-in)
ab 5 Bandmitgliedern (60 Minuten) 38,60
4 Bandmitglieder (60 Minuten) 48,35
3 Bandmitglieder (60 Minuten) 64,10
4.4. Klassenunterricht fir Erwachsene
(Elternfléten, Jazzband, Percussion, etc.)
pro Unterrichtseinheit
60 Minuten 28,50
5. Korrepetitionsstunde
pro Unterrichtseinheit
30 Minuten 29,10
45 Minuten 42,60
6. Korrepetition Jugend musiziert
Pauschalbetrag
Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe I-1I: 50,00
Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe Il 80,00
Regionalwettbewerb/ Landeswettbewerb Altersgruppe 1V-VI: 100,00
Bundeswettbewerb: 150,00
7. Rockband-Unterricht (Gebuhr pro Schiler/-in)
ab 5 Bandmitgliedern (60 Minuten) 32,50 3,95 28,55
4 Bandmitglieder (60 Minuten) 40,60 4,75 35,85
3 Bandmitglieder (60 Minuten) 54,00 6,40 47,60

Eine Rockband muss aus mindestens 3 Bandmitgliedern bestehen. Bei weniger als 5 Bandteil-
nehmern wird eine anteilig hdhere Gebuhr erhoben. Sinkt bei einer bestehenden Rockband die
Teilnehmerzahl unter 3 Bandmitglieder, muss die gesamte Rockband unter Einhaltung der ent-
sprechenden Kiindigungsfrist aufgeltst werden.

8. Instrumentalklassen-Unterricht

Der Instrumentalklassen-Unterricht ist eine Kooperation mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium
und dem Johannes-Kepler-Gymnasium sowie mit der August-Lammle-Schule. Die Teilnahme
an der Instrumentalklasse kostet wahrend der Dauer von zwei Jahren pro Schiler 39,50 €, die
von den Eltern aufgebracht werden. Darin enthalten sind alle Zusatzkosten fir den Unterricht
wie Leihgebuhr, Versicherung und Wartung der Instrumente sowie Unterrichtsgebuhren fiir die
zusatzlich erforderlichen Instrumentalpadagogen der Jugendmusikschule Leonberg. Wir weisen
Sie darauf hin, dass bei Kleinreparaturen und Verschleifdteilen ein Eigenanteil von bis zu 25 €
vom Zahlungspflichtigen selbst zu tragen sind. Bei Vorlage eines glltigen Leonberger Familien-
passes wird eine ErmafRigung von 50% auf die anteilige Unterrichtsgebiihr des Monatsbeitrags
gewahrt. Es werden keine weiteren Ermafigungen auf diese Gebuhr gewéhrt.

9. AG-Unterricht
Die Kursgebuhren samtlicher AGs sind abh&ngig von der Anzahl der Teilnehmer. Bitte erfragen
Sie die Gebuhren im Sekretariat der Jugendmusikschule Leonberg.




10. Entgelte fur Instrumenten-Nutzung

10.1.Die Entgelte fur die Instrumentenmiete werden auf einem gesonderten Blatt ausgewiesen
und eventuelle Anderungen jeweils zum Semesterbeginn durch die Schulleitung festge-
setzt. Spezielle Instrumente, die nicht fur das regulare eigene Uben sondern zur Spielfahig-
keit eines Ensembles, Spielkreises oder Orchesters der Jugendmusikschule Leonberg be-
notigt werden, werden kostenlos verliehen.

10.2.Die Gebihr fur die Nutzung der schuleigenen Instrumente (Klavier, Schlagzeug, nicht Mie-
tinstrumente) wahrend des Unterrichts betragt 1,00 € pro Schuler/in pro Monat und Fach.

11. Ensembles

Fur die Teilnahme an Ensembles, Spielkreisen und Orchestern (Gruppen- oder
Klassenunterricht) wird fur Schuler/-innen bis 18 Jahre, die ein Instrument als Hauptfach an der
Jugendmusikschule belegen, keine Gebuhr erhoben.

Fur die Teilnahme an Ensembles, Spielkreisen und Orchestern (Gruppen- oder Klassenunter-
richt) ohne gleichzeitigen Besuch eines Hauptfachunterrichts wird fir Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre eine Unterrichtsgebihr in Héhe von 5,00 € pro Monat erhoben. Fir die Ensembles flr
Erwachsene, die ein Instrument als Hauptfach an der Jugendmusikschule belegen, wird keine
Gebluhr erhoben. Fur die Teilnahme an Ensembles (Gruppen- oder Klassenunterricht), ohne
gleichzeitigen Besuch eines Hauptfachunterrichts, wird flir Erwachsene eine Unterrichtsgebihr
in Héhe von 10,00 € pro Monat erhoben. Fir die Mitgliedschaft im Sinfonieorchester besteht ei-
ne separate Regelung zur Entrichtung eines Unkostenbeitrages.

12. Gebuhren fur Erwachsene

Mit Vollendung des 18. Lebensjahrs werden Unterrichtsgebihren fur Erwachsene erhoben.
Hiervon ausgenommen sind Schler/-innen, Studenten/-innen, Bundesfreiwilligendienstleistende
und Teilnehmer am freiwilligen Wehrdienst sowie des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), Aus-
zubildende und Praktikanten/-innen bis maximal zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Uber
diesen Status muss der jeweilige Schuler ab Volljahrigkeit unaufgefordert einen schriftliche
Nachweis vorlegen. Die ermafigte Gebuhr wird auf Grundlage des schriftlichen Nachweises
gewahrt. Sollte der Nachweis befristet sein, muss nach Ablauf der Bescheinigung wieder unauf-
gefordert ein weiterer Nachwies vorgelegt werden. Im Falle einer Nichtvorlage wird die Unter-
richtsgebuhr fir Erwachsene ab dem ersten des Monats, indem diese volljahrig werden, erho-
ben, bzw. ab Beendigung der Bescheinigung. Bei nachtraglicher Vorlage wird die Grund-/ Schil-
ergebihr ab dem darauffolgenden Ersten eines Monats berechnet.

13. Separate Regelungen

13.1.Die Schulleitung ist berechtigt, aul3erhalb der Geblihrenordnung Kursgebiihren fur Son-
derveranstaltungen und Erprobungsangebote in Absprache mit dem Amt fur Kultur, Er-
wachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing festzusetzen, u. a. fiir Kooperationsange-
bote in Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen, ortlichen Vereinen o0.a.

13.2.Bei den Unterrichtsgebiihren handelt es sich um eine Jahresgebuhr, die in monatlichen
Abschlagszahlungen fallig ist. Die Unterrichtsgebuhr ist auch fur die Ferien, die sonstigen
schulfreien Tage und die gesetzlichen Feiertage zu zahlen. Dasselbe gilt, wenn ein/-e
Schiiler/-in dem Unterricht fernbleibt, ohne dass eine Abmeldung oder ein Ausschluss er-
folgt ist.



(1) 1.

) 1.

§3
Ermafigungen

Inhaber/-innen des Familienpasses der Stadt Leonberg wird 50 % Gebiuhrennachlass ge-

wahrt (Sozialermaligung). Der Familienpass ist der Verwaltung unaufgefordert und auch
bei Verlangerung rechtzeitig unaufgefordert vorzulegen. Es besteht sonst kein Rechtsan-

spruch auf Gewahrung der Ermafigung fur diese Zeit.

. Unabhéngig davon gewahrt die Jugendmusikschule Geschwisterermaligungen:

Stufe 1: Gebihrennachlass fir das 2. Kind: 20 %
Stufe 2: Gebihrennachlass fir das 3. und jedes weitere Kind: 40 %

Als erstes Kind gilt das Kind, fur das die hdchsten Unterrichtsgebtihren fallig werden. Die
weitere Reihenfolge der Geschwisterermafiigung richtet sich nach der Hohe der Einzelge-
buhren.

. Ebenfalls unabhangig davon werden folgende Mehrfacherermafligungen gewahrt:

Gebuhrennachlass fiir das 2. Fach: 20 %
Gebuhrennachlass fir das 3. und jedes weitere Fach: 40 %

Die fur die Ermaiigung mafigebliche Reihenfolge richtet sich nach der Hohe der Unter-
richtsgebuhren fur die einzelnen Facher entsprechend der Regelung fiir Geschwistererma-
Bigungen.

. Aufnahmegebiihr, Korrepetitionsstunden, Benutzungsgebiihr schuleigener Instrumente und

Instrumentenmiete sind von den ErmafRigungen ausgenommen. Auf die Erwachsenengebuhr
wird lediglich die Sozialermafigung gewabhrt.

Bei langerer Erkrankung eines/ einer Schiilers/ Schulerin wird die Unterrichtsgebihr auf
Vorlage eines arztlichen Attestes ab der vierten stundenplanméaRigen Unterrichtsstunde um
90 % ermaRigt. Ferien und Feiertage sind davon ausgeschlossen.

. Bei Erkrankung der Lehrkraft oder aus schulischen Griinden kénnen bis zu zwei Stun-

den im Semester ausfallen, ohne dass ein Anspruch auf Erstattung der Unterrichtsgebiihren
besteht. Ab der dritten Stunde wird die Unterrichtsgebuhr fir die jeweils ausgefallene Stunde
zurlUckerstattet. Ferien und Feiertage sind davon ausgeschlossen. Bei fortlaufender langerer
Krankheit (iber mehrere Monate hin) der Lehrkraft, sind bei der Riickerstattung der Gebiihr

die Ferien und Feiertage mit zu berlicksichtigen.

. Bei einem Auslandsaufenthaltes eines/ einer Schilers/ Schilerin von mind. 4 Wochen

werden die Unterrichtsstunden der Abwesenheit des jeweiligen Schiilers nach fristgerechter
Mitteilung vor dem Auslandsaufenthalt durch die jeweilige Lehrkraft vor- oder nachgeholt.
Sollte es nicht moglich sein, den kompletten Unterricht vor- oder nachzuholen, erfolgt eine
separate Gutschrift der nicht gegebenen Unterrichtsstunden. Ferien und Feiertage sind hier-
von ausgenommen. Eine Gutschrift kann jedoch nicht erfolgen, wenn die von der Lehrkraft
angebotenen Vor- bzw. Nachholstunden von dem jeweiligen Schiler nicht wahrgenommen
werden kénnen.

Falls der Auslandsaufenthalt nicht fristgerecht mitgeteilt wurde, besteht kein Anspruch auf
das Vor- bzw. Nachholen des Unterrichts. Eine Gutschrift von der Unterrichtsstunde kann
dann ab der vierten ausgefallenen Stunde erfolgen.

Um eine fristgerechte Mitteilung einzuhalten, muss das Sekretariat der Jugendmusikschule
Leonberg mind. 3 Monate vor dem Auslandsaufenthalt schriftlich informiert werden.



4. Gutschriften werden nach Semesterende im darauffolgenden Quartal erstattet.

5. In besonders begriindeten Einzelféllen kann durch Entscheidung der Schulleitung in Ab-
stimmung mit dem Amt fur Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing die Unter-
richtsgebiihr ganz oder teilweise erlassen bzw. sonstige Abweichungen von dieser Gebuh-
rensatzung vorgenommen werden.

84
Schuldner

(1) Schuldner der Unterrichtsgebihren sind:

a) bei Minderjahrigen die gesetzlichen Vertreter,

b) bei Volljahrigen der/die Schiler/-in selbst,

c) wer die Verpflichtung zur Zahlung der Unterrichtsgebihren gegeniiber der Stadt durch
schriftliche Erklarung tbernommen hat.

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§5
Entstehung, Falligkeit und Zahlungsweise der Unterrichtsgebthren

(1) Die Verpflichtung zur Zahlung der Unterrichtsgebiihren der Jugendmusikschule entsteht mit
dem ersten Tag des Monats, in dem die erste Unterrichtsstunde erteilt wird. Sie endet mit dem
Ausscheiden aus der Jugendmusikschule. Kiindigungen sind gemanR § 9 Abs. 2 der Schulord-
nung schriftlich an die Jugendmusikschule zu richten.

(2) Die Unterrichtsgebuhr fir den laufenden Monat ist jeweils am 15. des Monats zur Zahlung
fallig.

(3) Gebiihrenbescheide erhalten die Zahlungspflichtigen nur bei erstmaliger Falligkeit oder bei An-
derungen im Betrag der Unterrichtsgebuhren. In allen anderen Fallen werden die Monatsraten
nicht gesondert angefordert.

(4) Zahlungen sind nur an die Stadtkasse Leonberg zu leisten.

§6

In-Kraft-Treten

Die Gebuhrensatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geblih-
rensatzung vom 20. Dezember 2016 aul3er Kraft.



	Vorlage
	Anlage  1 Gebührensatzung ab 01.01.2019

